
M¡tteilun sblatt des Amtes

ANDH EN
Amtliche Bekanntmachun¡fen des Amtes Landhagen
mit den Gemeinden Behrenhoff, Dargelin¡ Dereekow,
Hinrichshagen, Levenhagen, Mesekenha{en, Neuenkirchen,
Wackerow und Weitenhagen

lahrgang 29 Freita¡f, den 10. Dezember 2O2l Nummer 12
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Amtsvorsteher



Nr.1212021 -5- Landhaqen

auf der lnternetseite des Bau- und Planungsportals M-V: https://
bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene gewährleistet.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zum Planentwurf während der Dienststunden zur Nie-
derschriÍt erklärt oder schriftlich vorgebracht werden.
Hinweis: Gemäß $ 3 Abs. 2 Salz2 BaUGB können nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben

Mesekenhagen, den 17.11.2021

kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung
öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und
Erörterung zu geben.

Die frühzeit¡ge Beteil¡gung der öffentlichkeit erfolgt im
Rahmen einer öffentlichen Auslegung im Zeitraum

vom 03.01.2022 bis 2um08.02.2022

im Amt Landhagen Theodor-Körner-Straße 36, 17498 Neu-
enkirchen während folgender Zeiten zu jedermanns Ein-
sicht im Amt Landhagen/Bauamt:
montags: 08;00 Uhr bis 12:00 Uhr und

13:00 Uhr bis 15:30 Uhr
dienstags: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mittwochs: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
donnerstags: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

I 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Die Einsichtnahme wird gemäß g 4a, Absatz 4 BauGB auch
auf der lnternetse¡te des Aintes Landhagen: www.landha-
gen.de unter dem Menüpunkt ,,Bekanntmachungen und
Ortsrecht" sowie auf der lnternetseite des Bau- und Pla-
nungsportals M-V: https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleit-
plaene gewährle¡stet.

Dersekow, den 17.11.2021
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Bürgermeister Herr Seidlein

Veröffentlicht im ,,Amtlichen Mitteilungsblatt" Nr. 12 vom
10.12.2021

Hinweis des Amtes Landhagen:
lm Amtsgebäude ist eine medizinische Maske (bzw.
FFP2-Maske) zu tragen.

Bekanntmachung der Gemeinde Dersekow

Öffentliche Auslegung des Entwurfs
für die 3. Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Gemeinde Dersekow
gemäß$3Abs. l BauGB
(Frühzeitige öffentlichkeitsbeteiligung)
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dersekow hat den Be-
schluss für die Aufstellung zur 3. Änderung des Flächennut-
zungsplans aùf der Sitzung am 24.02.2O2t géfasst.

Das Plangebiet grenzt an einen bereits als Gemeinbedarfsflä-
che mit Zwecknutzung Schule ausgewiesenen Bereich an. Ge-
plant ist die Ausweisung als Gemeinbedarfsfläche mit Zweck-
nutzung Schule.

Geltungsbereich

Als gesonderter Teil der Begründung wird ein Umweltbericht er-
arbeitet.

Gemäß $ 3 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) ist die öffenilich-
keit möglichst frühzeitig über die allgemeínen Ziele und Zwecke
der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für
die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht
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Bürgermeister Herr Lossau

Veröffentlicht im ,,Amtlichen Mitteilungsblatt" Nr. 12 vom
10j22021

Hinweis des Amtes Landhagen:
lm Amtsgebäude ist eine medizinische Maske (bzw.
FFP2-Maske) zu tragen.

Bekanntmachung der Gemeinde Weitenhagen

Bekanntmachung der 2. öffentlichen
Auslegung des Entwurfs
des Bebauungsplans Nr. 10

,,Ostlich des Rodelbergs - Ortsteil
Weitenhagen'o der Gemeinde Weitenhagen
nachS3Abs.2BauGB

2. öffentliche Auslegung des Entwurfs
des Bebauungsplans Nr. 10,,östlich des Rodelbergs
- OrtsteilWeitenhagen" gemäß S 3 Abs. 2 BauGB
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Weitenhagen hat den
Beschluss für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 10,,öst-
lich des Rodelbergs - Ortsteil Weitenhagen" auf der Sitzung am
10.08.2020 gefasst.
Der Geltungsbereich hat eine Größe von rund 3,8 ha und um-
fasst folgende Grundstücke:
Gemarkung Weitenhagen, Elur 1, Flurstücke 13O, 13111, 19112,
132, 133/1, 133/2, 134, 154, 155/4, 155/3 sowie Teilflächen der
Flurstücke 135 und 20715.

Ziel des Bebauungsplans,ist die Schaffung von bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Neuerschließung eines Wohn-
gebietes für die Errichtung von Wohnhäusern.
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